
Wartungsvertrag

Vorname/Name
Strasse
PLZ Ort
Telefon
Mobile
E-Mail
Adresse Pool
(falls abweichend)
Pooltyp
Poolgrösse
Abdeckung
Mess- und Regeltechnik
Attraktionen

Dienstleistung Beschreibung Anzahl Richtpreis  Total 
Reinigung

Reinigung Pool bis 6m Fachmännische Reinigung vor der Inbetriebnahme 450.00      -          
Reinigung Pool bis 8m Fachmännische Reinigung vor der Inbetriebnahme 500.00       -          
Reinigung Pool bis 8m
und Rollschutz

Fachmännische Reinigung vor der Inbetriebnahme 650.00       -          

Reinigung Pool bis 8m
und Rollladenabdeckung

Fachmännische Reinigung vor der Inbetriebnahme 850.00       -          

Reinigung Pool bis 12m Fachmännische Reinigung vor der Inbetriebnahme 550.00       -          
Reinigung Pool bis 12m und 
Rollschutz

Fachmännische Reinigung vor der Inbetriebnahme 700.00       -          

Reinigung Pool bis 12m und 
Rollladenabdeckung

Fachmännische Reinigung vor der Inbetriebnahme 900.00       -          

Reinigung Rollschutz Fachmännische separate Reinigung vor Ort 250.00       -          
Reinigung Rollladen Fachmännische separate Reinigung vor Ort 350.00       -          
Reinigung Überdachung Fachmännische separate Reinigung vor Ort 400.00      -          
Inbetriebnahme

Inbetriebnahme ohne Mess- 
und Regeltechnik

- Beifügung erster Chemikalien
- Vorbeugung von Kalk-/Metallablagerungen, Algenbefall
- Schockchlorierung und pH-Korrektur manuell
- Inbetriebnahme und Kontrolle sämtlicher Anbauteile (z.B. Filterpumpe,
   Filter, Niveauregler, Heizung, etc.)                                                           
- Überprüfung der Abdeckung
- Überprüfung der Attraktionen (GSA etc.)
- Reingung / Ersatz Kartuschen

250.00       -          

Inbetriebnahme mit Mess- 
und Regeltechnik

- Beifügung erster Chemikalien
- Vorbeugung von Kalk-/Metallablagerungen, Algenbefall
- Schockchlorierung und pH-Korrektur manuell
- Eichung Mess- und Regeltechnik
- Ersatz Quetschschläuche
- Auffüllen der Flüssigchemie
- Inbetriebnahme und Kontrolle sämtlicher Anbauteile (z.B. Filterpumpe,
   Filter, Niveauregler, Heizung, etc.)                                                           
- Überprüfung der Abdeckung
- Überprüfung der Attraktionen (GSA etc.)
- Reinigung / Ersatz Kartuschen

400.00      -          

Nachkontrolle Einstellung und Funktionsprüfung der Mess- und Regeltechnik
(max. 2 Wochen nach Inbetriebnahme)

Poolprofi AG
Wahlenstrasse 4

4242 Laufen

Seefeldstrasse 2
8610 Uster

Baslerstrasse 9
4665 Oftringen

0800 766 600
www.poolprofi.ch
info@poolprofi.ch
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Dienstleistung Beschreibung Anzahl Richtpreis  Total 

Unterhalt / Saisonkontrolle

Unterhalt / Saisonkontrolle 
ohne Mess- und 
Regeltechnik

- Absaugen des Pools
- Überprüfung Pool Roboter
- Überprüfung der Abdeckung
- Überprüfung der Attraktionen (GSA etc.)
- Reinigung Pumpenvorfilter und Skimmerkörbe
- Überprüfung der Wasserwerte (Photometer)
- Auffüllung der Handchemie (Verbrauchsübersicht)
- Entfernung von Verschmutzungen (Blätter, Steine)
- Rücknahme leerer Gebinde
- Kontrolle Funktion Niveauregler
- Kontrolle Funktion Heizung
- Reinigung / Ersatz Kartuschen

250.00        -           

Unterhalt / Saisonkontrolle 
mit Mess- und Regeltechnik

- Absaugen des Pools
- Überprüfung Pool Roboter
- Überprüfung der Abdeckung
- Überprüfung der Attraktionen (GSA etc.)
- Reinigung Pumpenvorfilter und Skimmerkörbe
- Überprüfung der Wasserwerte (Photometer)
- Auffüllung der Flüssigchemie (Verbrauchsübersicht)
- Entfernung von Verschmutzungen (Blätter, Steine)
- Kontrolle MRT, ggf. Sonde eichen, Reinigung Vorfilter
- Rücknahme leerer Gebinde
- Kontrolle Funktion Niveauregler
- Kontrolle Funktion Heizung
- Reinigung / Ersatz Kartuschen

300.00        -           

Einwinterung

Einwinterung - Erstellung Frostsicherheit
- Einstellen des gewünschten Wasserstands
- Beigabe Überwinterungschemie
- Reduzierung der Filterlaufzeiten
- Deaktivierung Attraktionen
- Einwinterung der Abdeckung
- Einwinterung Aussendusche

250.00        -           

Winterservice - Überprüfung Technik
- Überprüfung Pool

80.00          -           

Hubdeckelsysteme

Service Aussen-Pergola-
Thermallift / Solarlift 

- Kontrolle Ketten, Motoren, Führungsrollen, Konstruktion
- Ketten neu einfetten
- Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Fett)

250.00        -           

Service Hubsäule - Kontrolle Ketten, Motoren, Führungsrollen, Konstruktion
- Ketten neu einfetten
- Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Fett) 

300.00        -           

Service Innen-Thermallift bei 
Hallenbad

- Kontrolle Ketten, Motoren, Führungsrollen, Konstruktion
- Demontage und Montage Verblendung (wenn möglich)
- Ketten neu einfetten 
- Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Fett)
[Bis 3.5m mit Leiter machbar; grössere Höhen bedingen ein Podest]

300.00        -           

Service Aussen-Thermallift 
Hydraulik

- Kontrolle Hydraulikaggregat, Leitungen, Konstruktion
- Entlüften
- Kontrolle Ölstand
- Dichtigkeitskontrolle auf Sicht
- Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Öl)

250.00        -           

Motoren-Revision Ausbau, Diagnose, Reparatur und Service, Einbau, Kontrolle [pro Motor, 
exkl. Ersatzteile; Annahme, Verrechnung nach eff. Aufwand]

1'400.00      -           
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Dienstleistung Beschreibung Anzahl Richtpreis  Total 

Anfahrten

Anfahrt Anzahl Anfahrten pro Kalenderjahr nach Gebietseinteilung PP 60.00          -           
Anfahrt Anzahl Anfahrten pro Kalenderjahr nach Gebietseinteilung PP 100.00         -           
Total

Total pro Jahr inkl. 7.7 % MwSt. [CHF]

Ort, Datum Unterschrift Poolprofi AG

Ort, Datum Unterschrift Kunde

Bemerkungen

Im Weiteren gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Seite 4.

Die Pauschalen können durch Poolprofi AG angepasst werden, frühestens nach drei Vertragsjahren.

Auf alle Wasserpflegemittel wird ein Rabatt von 15% gewährt.

Bei Abschluss eines mehrjährigen Wartungsvertrags gilt für den Kauf eines Dolphin-Poolroboters ein Rabatt von 20%: S200 für 2 
Jahre, S300i für 3 Jahre, M600 für 4 Jahre. Wird der Wartungsvertrag für eine Dauer von 5 Jahren abgeschlossen, gilt für den Kauf 
einer automatischen Dosieranlage DA-GEN ein Rabatt von 10%.

-                        

Der Vertrag wird für die Dauer von einem Kalenderjahr abgeschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Kalenderjahr, falls er nicht 
spätestens drei Monate vor Jahresende schriftlich gekündigt wird.

Zusätzliche Dienstleistungen, die ausserhalb der aufgeführten Arbeiten liegen, werden gesondert berechnet. Für Schäden, die an den 
betreffenden Anlageteilen durch Feuer, Bruch, Korrosion oder durch Wasser entstehen, wird vom Wartungsunternehmen Poolprofi AG und 
vom Hersteller keine Haftung übernommen. Gleiches gilt bei fehlerhafter Bedienung und Wartung der Anlage durch den Benutzer.

Grössere Revisionen werden dem Kunden angekündigt und offeriert. Die Ausführung dieser Arbeiten erfolgt nur auf ausdrückliche 
Kundenbestellung.

Die Rechnungsstellung erfolgt einmal jährlich zu Beginn des Jahres. Variable Kosten wie Wasserpflegemittel, Ersatzteile, Verschleissteile und 
Verbrauchsmaterial werden unterjährig separat nach der aktuellen Preisliste von Poolprofi AG verrechnet.

Rabatte sind nicht kumulierbar und gelten nicht für Aktionen.

Ihre Vorteile

Freie Gestaltung Ihres persönlichen Wartungsvertrags
Sonderkonditionen für Wasserpflegeprodukte, Poolroboter und Dosieranlage
Frühzeitige Erkennung möglicher Schäden
Reibungslose Badesaison durch regelmässigen und fachmännischen Pool-Unterhalt
Keine lästige Wasserkontrolle und Hantierung mit Chemie
Betreuung durch mit der Anlage vertrauten Servicetechnikern vor Ort
Komplette Übersicht über Chemieverbrauch während der Saison, ermöglicht Budgetierung der Chemie
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 Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Angebot
1.1 Angebote, die keine Annahmefrist enthalten, sind unverbindlich und freibleibend.

2. Vertragsabschluss
2.1 Der Liefervertrag gilt als abgeschlossen, wenn der Lieferant nach Eingang einer
Bestellung ihre Annahme schriftlich bestätigt hat.

3. Umfang der Lieferung
3.1 Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist die Auftragsbestätigung massgebend.
Leistungen, die darin nicht enthalten sind, werden besonders berechnet.

4. Technische Unterlagen
4.1 Die Angaben über die Anlagen gemäss Bestellung gelten unter Vorbehalt allfälliger von
der Verkäuferin vorgenommenen Modell- und Konstruktionsverbesserungen. Angaben im
Vertrag, in Prospekten, Angeboten und Auftragsbestätigungen sind als blosse
Annäherungswerte zu verstehen. Die Verkäuferin behält sich gegenüber dem Käufer vor, an
ihren Anlagen, Installationen usw. jede Änderung vorzunehmen, ohne sich jedoch zu
verpflichten, Änderungen an bereits bestehenden oder bestellten Anlagen ebenfalls
vorzunehmen. Die Verkäuferin ist in allen Fällen berechtigt, die neuste Ausführung zu
liefern.

5. Vorschriften am Bestimmungsort
5.1 Der Besteller hat den Lieferanten auf die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften
aufmerksam zu machen, die sich auf die Ausführung der Lieferung, die Montage, den
Betrieb sowie auf die Krankheits- und Unfallverhütung beziehen.

6. Preis
6.1 Wenn nichts anderes vereinbart wurde, verstehen sich die Preise ab Werk unverpackt.
Bei Spezialwünschen werden eventuelle Mehrkosten verrechnet.
6.2 Die Lieferantin behält sich eine Preisanpassung vor, falls sich zwischen dem Bestellungs-
Zeitpunkt und der termingerechten Ablieferung die Lohnsätze oder die Materialpreise
ändern. Erhöhungen von Steuern und Gebühren gehen zu lasten des Bestellers.

7. Zahlungsbedingungen
7.1 Die Zahlungen haben ohne Abzug von Spesen, von Steuern oder Gebühren jeder Art zu
erfolgen und zwar
1/3 bei Bestellung
1/3 bei Meldung der Versandbereitschaft
1/3 nach beendeter Montage, spätestens aber 90 Tage nach Ablieferung bzw. Meldung der
Versandbereitschaft.
Anderslautende Zahlungsbedingungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.
Wird die Vollendung der Arbeit durch Gründe, die der Lieferant nicht zu verantworten hat,
verzögert, so sind mindestens 90% des Vertragspreises zur Zahlung fällig.
7.2 Die Zahlungstermine sind auch dann einzuhalten, wenn Transport, Ablieferung,
Montage, Inbetriebsetzung oder Abnahme der Lieferung aus Gründen. die der Lieferant
nicht zu vertreten hat, verzögert oder verunmöglicht werden. Es ist unzulässig, Zahlungen
wegen Beanstandungen, Ansprüchen oder vom Lieferanten nicht anerkannter Forderungen
des Bestellers zu kürzen oder zurückzuhalten. Die Zahlungen sind auch dann zu leisten,
wenn unwesentliche Teile fehlen, aber dadurch der Gebrauch der Lieferung nicht
verunmöglicht wird.
7.3 Hält der Besteller die vereinbarten Zahlungstermine nicht ein, so hat er ohne besondere
Mahnung vom Zeitpunkt der Fälligkeit an einen Verzugszins zu entrichten, der sich nach
den am Domizil des Bestellers üblichen Zinsverhältnissen richtet, jedoch mindestens 5% pro
Jahr beträgt. Durch die Leistung von Verzugszinsen wird die Verpflichtung zu
vertragsgemässer Zahlung nicht aufgehoben.
7.4 Zahlungen dürfen nur an die Verkäuferin direkt geleistet werden. Vertreter und
Monteure sind nicht ermächtigt, Zahlungen entgegenzunehmen (ausgenommen sind
Wasserpflege-Lieferungen).
Nach Ablauf der Zahlungspflicht und erfolgter Mahnung sowie bei Konkurseröffnung und
Nachlassstundung fallen sämtliche von der Verkäuferin gewährten Rabatte und sonstige
Zahlungsvergünstigungen dahin.

8. Eigentumsvorbehalt
8.1 Der Lieferant behält sich das Eigentum an seiner Lieferung bis zur vollständigen
Bezahlung vor. Der Besteller ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutze des
Eigentums des Lieferanten erforderlich sind, mitzuwirken.
8.2 Der Lieferant behält sich vor, den Eigentumsvorbehalt im amtlichen Register eintragen
zu lassen.
8.3 Macht die Verkäuferin von ihrem Eigentumsvorbehalt Gebrauch, so hat die Kaufpartei
3% pro Monat zu entrichten. Vorbehalten bleibt eine Nachforderung, sofern Abnutzung
oder Minderwert diese Entschädigung übersteigen. Beruft sich die Verkäuferin infolge
Verzug des Käufers auf ihr Eigentumsrecht, so ist die Verkäuferin berechtigt, die Anlage
sofort zu demontieren und zurückzunehmen.

9. Lieferfrist
9.1 Die Lieferfrist beginnt, sobald der Vertrag abgeschlossen ist, die notwendigen
behördlichen Formalitäten eingeholt, die bei Bestellung zu erbringenden Zahlungen und
allfälligen Sicherheiten geleistet sowie die wesentlichen technischen Punkte bereinigt
worden sind.

9.2 Die Lieferfrist wird angemessen verlängert, wenn dem Lieferanten die Angaben, die er 
für die Ausführung der Bestellung benötigt, nicht rechtzeitig zugehen oder wenn sie der 
Besteller nachträglich abändert und damit eine Verzögerung der Lieferung verursacht.
9.3 Der Besteller hat keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Auflösung des Vertrages 
wegen Verspätung der Lieferung.
9.4 Bei Abnahmeverzögerung versandbereiter Ware kann die Verkäuferin eine 
angemessene Lagergebühr verlangen.

10. Prüfung und Abnahme der Lieferung
10.1 Reklamationen sind innert 10 Tagen ab Lieferung der Verkäuferin schriftlich an den
Firmensitz zu melden.
10.2 Für komplette Anlagen, die von der Verkäuferin montiert werden, hat der Käufer ein
Abnahmeformular zu unterschreiben. Darin sind allfällige Mängel und Nachtragsarbeiten
festzuhalten.
10.3 Erweist sich die Lieferung bei der Abnahme als nicht vertragsgemäss, so hat der
Besteller der Lieferantin umgehend Gelegenheit zu geben die Mängel so rasch als
möglich zu beheben.
10.4 Jeder weitere Anspruch des Bestellers wegen mangelhafter Lieferung, insbesondere
auf Schadenersatz und Auflösung des Vertrages ist ausgeschlossen.

11. Versand
11.1 Die Lieferung per Bahn erfolgt bei zur Talbahnstation als Frachtgut zu Lasten des
Käufers. Eilgut- oder Express-Sendungen hat der Käufer zu übernehmen.
11.2 Porto- und Verpackungsspesen für Postsendungen werden dem Besteller
weiterbelastet.
11.3 Der Autotransport versteht sich bis zur Baustelle soweit befahrbar. Bei erschwerten
Zufahrtsverhältnissen hat der Käufer den Mehraufwand zu bezahlen.
11.4 Die Verkäuferin bestimmt jeweils die Art des Transportes.

12. Montage
12.1 Die Montage umfasst den Aufbau des Schwimmbeckens ohne Anschlüsse an Strom,
Wasser und Kanalisation.
Zu Lasten des Käufers gehen insbesondere folgende bauseitigen Leistungen: Aushub,
Unterbau, Hinterfüllung, Spitzarbeiten und Mauerdurchbrüche, elektrische und sanitäre
Installationen, Gärtner- und Umgebungsarbeiten sowie die Bauleitung.
12.2 Mit der Montage kann erst begonnen werden, wenn die Baustelle sämtliche im
Baubeschrieb und im Aushubplan verlangten Voraussetzungen erfüllt und die
Platzbereitmeldung im Besitze der Verkäuferin ist.
12.3 Sind die bauseits verlangten Voraussetzungen nicht erfüllt und müssen die Monteure
unverrichteter Dinge abziehen, so werden dem Käufer ein Drittel der vereinbarten
Transport- und Montagekosten als zusätzlicher Spesenersatz berechnet.

13. Garantie
13.1 Die Garantiefrist beginnt mit dem Tage der Montage und beträgt:

für alle Installationen und Apparate 2 Jahre
für die Folie (Versprödung) 2 Jahre
für die Holzteile (Holzfäulnis) 5 Jahre

13.2 Die Verkäuferin verpflichtet sich, auf ausdrückliche Aufforderung hin, alle Teile, die
während der Garantiezeit nachweisbar infolge Material- oder Fabrikationsfehler schadhaft
oder unbrauchbar geworden sind, so rasch als möglich nach ihrer Wahl instand zu stellen
oder zu ersetzen. Zu diesem Zweck sind die beanstandeten Teile an die Verkäuferin zu
senden. Ortsgebundene Apparate und Einrichtungen werden soweit als möglich an Ort
und Stelle durch die Verkäuferin repariert. Ersetzte Teile werden Eigentum der
Verkäuferin. Deplacementkosten gehen zu Lasten des Käufers.
13.3 Jede Garantieleistung ist ausgeschlossen:

für Anlagen, die an andere als die vorgeschriebenen elektrischen Spannung
oder Stromart angeschlossen oder die ganz allgemein unsachgemäss behandelt
oder gebraucht worden sind
für Anlagen und Einrichtungen, die ohne Einwilligung der Verkäuferin
demontiert oder an denen Reparaturversuche vorgenommen oder mutwillig
beschädigt worden sind
für Bestandteile oder komplette Anlagen, die nicht durch das Fachperson der
Verkäuferin installiert wurden
für Korrosionsschäden an Metallteilen, Pumpen und Aquarylauskleidungen
für Schäden infolge Terrainveränderungen

Für den Standort des Beckens sowie die Beschaffenheit bzw. Unterbau gibt die
Verkäuferin nur Empfehlungen. Statische Nachweise sind durch den Käufer zu erbringen.
13.4 Die Garantiefrist wird durch die Reparatur nicht unterbrochen.
13.5 Jeder weitere Anspruch des Käufers wegen mangelhafter Lieferung insbesondere auf
Reduktion des Kaufpreises, Schadenersatz oder Rücktritt von der Bestellung ist
ausgeschlossen.

14. Rücktritt
14.1 Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so kann die Verkäuferin nach Ablauf einer 10-
tägigen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall hat der Käufer mindestens 15%
des Bestellungsbetrages als Annulationsentschädigung zu bezahlen. Allfällig bereits
entstandener Fabrikations- und Lageraufwand sowie Transport- und Montagekosten sind
vom Käufer zu bezahlen.

Laufen, Januar 2010
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